
degenia - 
ÜBER UNS

Weitere bemerkenswerte degenia-Deckungskonzepte:

| fair mobil, future mobil, business mobil (KFZ-Versicherung)
| Privat-Haftpflichtversicherung
| Kopter-Haftpflichtversicherung (Privat)
| Luftfahrt-Haftpflichtversicherung (Privat & Gewerbe)
| Luftfahrt-Kaskoversicherung 
| Wohngebäudeversicherung
| Hausratversicherung
| E-Bike-Vollkasko mit Mobilitätsgarantie
| Unfallversicherung
| Rechtsschutzversicherung
| Tierhalter-Haftpflicht
| Bauherren-Haftpflicht
| Bauleistungsversicherung
| Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
| Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung

degenia Versicherungsdienst AG
Brückes 63-63a
55545 Bad Kreuznach

Fon  0671 | 84003-0
Fax  0671 | 84003-29
info@degenia.de | www.degenia.deKo
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Als klassischer Konzeptionär entwickeln und vermarkten wir seit 
1998 Deckungskonzepte im Bereich der privaten und gewerb- 
lichen Sachversicherungen. 
Unsere bekannteste Produktmarke ist fair mobil. Dieses erfolgrei-
che KFZ-Spezialkonzept bietet allen Geschiedenen oder getrennt 
Lebenden einen beachtlichen Rabatt bei Zulassung eines eigenen 
Fahrzeugs.

KOPTER-PROFI-KLAUSEL -
TEIL 2

Kopter
Profi T18

Als nicht außerhalb der Sichtweichte des Steuerers gilt der Be-
trieb eines unbemannten Flugmodells mithilfe eines visuellen 
Ausgabegeräts, insbesondere einer Videobrille, wenn dieser Be-
trieb unterhalb von 30 Metern erfolgt und 

 a) das Startgewicht des Flugmodells nicht mehr als 0,25 kg 
   beträgt, oder wenn
 b) der Steuerer von einer anderen Person, die das Flugmodell  
   ständig in Sichtweite hat und die den Luftraum beobachtet,  
   unmittelbar auf auftretende Gefahren hingewiesen werden  
   kann.

 › bei automatisch-autonomem Betrieb
 Versicherungsschutz besteht jedoch sofern der Steuerer jeder 
 zeit mit Hilfe der Funkfernsteuerung manuell und in Echtzeit  
 eingreifen kann. 

› wegen der Verletzung von Persönlichkeits-, Namens- oder Ur- 
 heberrechten, gewerblichen Schutzrechten, Datenschutzrech 
 ten sowie Eigentumsrechtsverletzungen ohne Sachbeschädi- 
 gung

4. Gesetzliche und behördliche Auflagen, Verordnungen sowie  
 Nebenbestimmungen sind einzuhalten. Insbesondere muss  
 beim Betrieb ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Hoch- 
 spannungsleitungen und anderen Hindernissen sowie Einsatz- 
 orten von Polizei und Rettungskräften, Krankenhäusern, An-
 lagen und Einrichtungen wie JVAs oder Industrieanlagen,  
 oberste und obere Bundes- oder Landesbehörden, Natur - 
 schutzgebieten, öffentlichen Straßen, Plätzen, Schienenwe- 
 gen, Menschenansammlungen und Wohngrundstücken einge- 
 halten werden (wenn das Startgewicht des Flugmodells mehr 
 als 0,25 kg beträgt oder das Flugmodell oder seine Ausrüs- 
 tung in der Lage sind, optische, akustische oder Funksignale  
 zu empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen. 
 Ausnahme: Der durch den Betrieb über dem jeweiligen   
 Wohngrundstück in seinen Rechten Betroffene stimmt dem 
 Überflug ausdrücklich zu.)   



VERSICHERUNGSPFLICHT - UNBEKANNT 
ODER EINFACH NUR IGNORIERT?

Schätzungen zufolge sind lediglich 25 bis 30% der privat genutz-
ten Drohnen so versichert, wie es der Gesetzgeber nach LuftVG 
und LuftVZO verlangt. 

Haftpflichtversicherer werben mit dem Versprechen, dass privat 
zur Freizeitgestaltung genutzte Modellflugzeuge mitversichert 
sind. Oft tauchen in den Bedingungswerken allerdings Einschrän-
kungen auf: „Ausgeschlossen sind Modellflugzeuge, die der 
Versicherungspflicht unterliegen.“ Da jede im Freien betriebe-
ne Drohne dieser Versicherungspflicht unterliegt, besteht also  
de facto kein Versicherungsschutz. 

Zudem führen neuere Tarife restriktive Gewichtsgrenzen ein, 
sodass Drohnen z.B. nur bis zu einer Startmasse von 250g ver-
sichert sind. Versicherungskunden sollten daher unbedingt ihre 
Vertragsbedingungen eingehend prüfen oder sich an einen Ex-
perten für Drohnen-Versicherungen wenden. 

Der Tarif degenia Kopter-Profi T18 umfasst eine vollwertige  
Familienhaftpflicht mit integrierter vollwertiger Absicherung  
einer Drohnen-Haftpflicht bei einer Deckungssumme von  
20 Mio. EUR ohne Selbstbeteiligung. Die inkludierte Versi-
cherungsbestätigung deckt die gesetzliche Haftung des Droh-
nen-Halters auf Basis der gesetzlichen Verpflichtungen ab. 

Den Versicherungsschein der Privathaftpflicht sowie die ge-
setzeskonforme Versicherungsbestätigung in deutscher und  
englischer Sprache erhalten Kunden an Werktagen innerhalb 
von nur 24 Stunden per E-Mail. 

Mit dem auf Drohnen ausgerichteten Vertriebsansatz sowie 
einem Jahresbeitrag von nur 65,45 EUR für den Familientarif 
erreicht das neue Konzept auch die Steuerer von Drohnen, die 
bisher auf diesen notwendigen Schutz verzichtet haben. 

= generell bis zur Höhe der Versicherungssumme mitversichert.

LEISTUNGSAUSZUG
KOPTER PROFI T18 

Leistung Familie

Versicherungssummen

Bitte beachten Sie: Beide Leistungsauszüge bieten einen ersten Überblick. 
Sie ersetzen nicht die persönliche Beratung. Es gelten die jeweils aktuellen 
Bedingungen.

Pauschal für Personen, Sach- und 
Vermögensschäden 

Weltweiter Geltungsbereich

›  Ehegatte & eingetragener Lebenspartner   
 nach Lebenspartnerschaftsgesetz
›  unverheirateter Lebensgefährte in häuslicher  
 Gemeinschaft  

› Minderjährige unverheiratete Kinder

degenia Kopter-Profi T18 – die einfache Lösung für  
private Drohnen-Piloten

20 Mio €  
Personenschäden 

15 Mio €
pro geschädigte Person 

Mitversicherte Personen

Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (pri-
vate/gewerbliche - auch General-Hauptschlüssel 
für eine zentrale Schließanlage) soweit sie eine 
Schlüsselfunktion haben

50.000 €

Schäden durch deliktunfähige mitversicherte 
Personen 100.000 €

Schäden an fremden, gemieteten oder geliehe-
nen Sachen 50.000 €

Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten 6.000 €

Be- und Entladeschäden an Kfz 2.500 €

Betankungsschäden an geliehenen und 
gemieteten Fahrzeugen 1.000 €

Rabattausgleich zur Kfz-Haftpflichtversicherung 
und zur Vollkaskoversicherung bei geliehenen 
und gemieteten Kfz (nur von Privat)

max. 1 Jahr

Dem Arbeitgeber oder dem Arbeitskollegen 
zugefügte Sachschäden bis 1.000 €

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit bis 12 Monate

Innovationsklausel/Bedingungsverbesserungen

Luftfahrzeuge die nicht der Versicherungspflicht 
unterliegen

Versicherungspflichtige Luftfahrzeuge wie 
Flugmodelle, unbemannte Ballone, Drachen & 
ferngesteuerte Luftfahrzeuge (z.B Modellflugzeu-
ge, Drohnen, Quadrocopter, Helikopter), bis 5 kg.

KOPTER-PROFI-KLAUSEL -
TEIL 1

1. Versicherungsschutz besteht für alle Drohnen/Kopter, unbe- 
 mannte Ballone und sonstige privat genutzte unbemannte  
 Flugmodelle,
 › die sich im Besitz des Versicherungsnehmers oder der mit 
  versicherten Personen befinden
 › deren private Nutzung dem Zwecke des Sports oder der  
  Freizeitgestaltung dient
 › deren Betrieb unter den Bedingungen und innerhalb der Be- 
  triebsgrenzen des Herstellers erfolgt
 › deren Startgewicht 5 kg nicht übersteigt
 › mit und ohne Motor oder Treibsätze
 › unabhängig davon, ob diese Modelle der Versicherungs- 
  pflicht unterliegen
 › auch wenn der Start nicht vom Gelände eines Modellflug 
  platzes erfolgt
 › bei Flügen innerhalb und außerhalb von Gebäuden

2. Versicherungsschutz besteht für alle mitversicherten   
 Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Besitzer, Halter  
 oder Führer eines Luftfahrzeugs (Drohne/Kopter) sowie mit 
 versicherte Kinder ab 16 Jahren. Mitversichert ist die ge-  
 setzliche Haftpflicht aller Personen, die mit Wissen und   
 Willen des Halters an der Führung und Bedienung der   
 Flugmodelle, Ballone und Drachen beteiligt sind, einschließ- 
 lich der Personen, die berechtigt sind, die zugehörigen Fern- 
 steuerungsanlagen zu bedienen. 

3. Kein Versicherungsschutz besteht
    › für die gleichzeitige Nutzung von mehr als drei Flugmodellen  
  (nach §12 g) BBR)
 › für Einsätze, die eine Aufstiegsgenehmigung der zuständi- 
  gen Landesluftfahrtbehörde erfordern
    › für militärische oder polizeiliche Einsätze sowie für den Ein- 
  satz mit Waffen
 › für den Betrieb außerhalb der Sichtweite des Steuerers

Der Betrieb erfolgt außerhalb der Sichtweite des Steuerers, wenn 
der Steuerer das unbemannte Flugmodell ohne besondere opti-
sche Hilfsmittel nicht mehr sehen oder seine Fluglage nicht mehr 
eindeutig erkennen kann.
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